
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Katharina Kucharowits, Heinisch-Hosek, 
Genossinnen und Genossen 

zum Bericht des Kulturausschusses über die Regierungsvorlage (1790 d.B.): Bundesgesetz, mit 
dem ein Filmstandortgesetz 2023 erlassen wird und das Filmförderungsgesetz und das 
KommAustria-Gesetz geändert werden (1891 d.B.) (TOP 9) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen : 

Der eingangs bezeichnete Gesetzesantrag wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 1, § 2 Abs. 1 wird folgende Ziffer 3 ergänzt: 

„3. die Verleihtätigkeit für die Veröffentlichung europäischer Filme in Österreich." 

2. in Artikel 1, § 2 Abs. 5 lautet die Ziffer 3: 

„25.000 Euro für Produktionsteile in den Bereichen audiovisueller Bild- und Tonpostproduktion, 
Animation, digitaler Filmeffekte (VFX) oder Filmmusik und in Österreich anerkannte Vorkosten für 
den Verleih, welche im Rahmen der Veröffentlichung europäischer Filme getätigt werden." 

3. In Artikel 1 wird nach § 5 folgender§ 5a eingefügt: 

„Besondere Förderungsvoraussetzungen für die Ve.~leihtätigkeit für die Veröffentlichung europäischer 
Filme in Osterreich 

§ 5a. „Als Förderungswerben9.e nach dieser Bestimmung kommen Verleihunternehmen mit Sitz in 
Osterreich in Betracht, die in Osterreich„steuerpflichtig sind oder derartige Unternehmen, die eine 
Betriebsstätte (Zweigniederlassung) in Osterreich haben. Dies gilt unabhängig von deren 
Firmenstandort, solange dieser innerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes oder der Schweizer 
Eidgenossenschaft liegt. Die Bestimmungen nach diesem Paragrap.~en gelten für Unternehmen, die 
Verleihtätigkeiten für die Veröffentlichung europäischer Filme in Osterreich durchführen. Davon 
ausgenommen sind Filme, die in den Anwendungsbereich des Filmförderungsgesetzes fallen ." 

Begründung 
Der Filmverleih ist als wichtiges Bindeglied zwischen der Produktion von Filmen und dem Konsum in 
den Kinos ein wichtiger wirtschaftlicher und kulturpolitischer Faktor. Unabhängige österreichische 
Verleiher sind für die nachhaltige - auch regionale - Verbreitung von Kultur wesentlich. Jährlich 
werden etwa 50 österreichische Filme und 200 europäische Filme ins Kino gebracht; bei den 
europäischen Filmen werden über 70 % der Beträge in Österreich investiert. In diesem Sinne sollen 
Vorkosten für den Verleih, die für euroP.äische Filme anfallen, von der Förderung erfasst sein. Das gilt 
ausschließlich für jene Kosten, die in Osterreich entstehen. In Bezug auf das Fördervolumen für die 
Verleihwirtschaft soll ein „Deckel" eingezogen werden, der vorsieht, die anerkannten Vorkosten pro 
Verleihunternehmen und Jahr zu limitieren. Die Details dazu sind in Förderungsrichtlinien gemäß 
FISA+ zu regeln und umzusetzen. 

Positive Effekte einer solchen Förderung sind in Bezug auf Wertschöpfung, Arbeitsplätze und 
Investitionen erwartbar. Diese Strukturförderung ist ein wichtiger wirtschafts- und kulturpolitischer 
Impuls, damit die Verleihbranche die kommenden Herausforderungen (hoher zukünftiger 
Investitionsbedarf in den Kinos, steigende Energiekosten, Teueru~g, Publikum wird immer diverser, 
veränderter Medienkonsum, steigende Konkurrenz in Europa und Osterreich durch weltweit agierende 
Konzerne, etc.) bewältigen kann. Die Förderung sichert und steigert das Auftragsvolumen der 
Verleihwirtschaft und stärkt damit die unabhängigen österreichische KMUs und EPUs. Die Dynamik 
und das Innovationsrisiko in der Verleihbranche werden durch diese Standortförderung gesteigert. 
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